
Factum exceptionis cum deductione abseiten
des Land-Saszen Herrn Jo. Rudolff v. Ahlfeld
auf Damp

1740

eBooks from your library by digitised by
The Royal Library



Tillykke med din eBog
Du har modtaget en eBog via Det Kongelige Biblioteks EOD-service.
Vi håber, du vil finde den både nyttig og let at anvende. eBogen er leveret til dig som en søgbar PDF-
fil, og det giver dig nogle særlige anvendelses-muligheder.

Hvordan du bruger eBogen
Læse på din skærm
Du kan åbne og læse eBogen via din almindelige PDF-reader, der ligeledes giver dig mulighed for at 
bladre mellem siderne og zoome i teksten.

Udskrive på din printer
Du kan skrive hele – eller enkelte sider af - eBogen ud på din egen printer.

Gemme på din computer
Du kan let gemme eBogen på din private computer, USB-nøgle eller diskette.

Søge tekst
Du kan søge efter ord, dele af ord eller hele sætninger, i eBogen ved at bruge PDF-Reader‘ens 
indbyggede søgefacilitet. Denne finder du ved at klikke på ikonet ”Search”  , eller trykke på 
tastaturknapperne [Ctrl+f].

Kopiere og genbruge tekst
Du kan kopiere tekst fra eBogen ved at klikke på ikonet ”Select toolbar”  , indramme den tekst, 
du ønsker kopieret og trykke på tastaturknapperne [Ctrl+c]. Du indsætter teksten, hvor du ønsker 
det, ved at klikke [Ctrl+v].

Kopiere og genbruge billeder
Du kan kopiere billeder fra eBogen ved at klikke på ikonet ”Snapshot Tool”  og indramme bil-
ledet, du ønsker kopieret. Du indsætter billedet, hvor du ønsker det, ved at klikke [Ctrl+v].

Betingelser for brug
Bruger du eBøger fra Det Kongelige Biblioteks EOD-service accepterer du samtidig de betingelser, 
der knytter sig til brugen af disse pdf-filer. Den vigtigste af disse betingelser er, at du kun må an-
vende eBøgerne til personlig ikke-kommerciel brug.
Læs alle betingelserne på http://books2ebooks.eu/odm/html/kb/da/agb.html

books2ebooks.eu Det Kongelige Bibliotek



r^o 
G ^Xd:^?II0^I8 

cum 

abseilen 

!es Rand-Maßen 

ohann 
von 

udolff 
ld 

«uf v^lk, 8^xv0l!rr, und noMlNiLin, 
zur Unfug Beklagten, 

wieder 

Die, zu seinem Adelichen Guht Zaxäorff ge, 

hörige Unterthanen/ 

in denen Dorfffchafftenl.008,(-ammelb^, I>losb7 
Und Lasäorss, 

anmaßliche Klage« 

In punHa lllvsrsomm?al!üum. 





r̂  r « / 

,or diesem Nöchstprepßlichen außeror
dentliche« Land-Gericht erscheinet der Land-Saße 

HERR Dohann Uudolff von Whlfeld aus 
Vamp, 3axäorif, und NoKenKein, per ms Mn6M2rimn 
W * W^ W i p e r , Beklagter und Qcam5) entgegen und 
wieder die, zu dem Adelichen Guhte s^äor f f gehörige 
Leibeigene Hufner und Innsten in denen Dorsschafften 
1.005, lIammelby, Nord? und 8256018; Klügere und 6 i -
tame5 

l l i punKo äiversorum ?assuum. 
lteserviret den Entscheidungs - Cyd, undM>?omret denm 
zu dringlichen Klägern 

Lxcepti0nem plane non älnöarZe Attwm^ 
Kinc cemere M0N3 !iN5. 

und beziehet Sich zu dem Ende aus nachstthendes 
k ^ ä u m c u m v e ä u H i 5 . 

>sr aus der ttillorie und Erfahrung die geringste Kenntniß von dte 
hiesigen Landes-Verfaßung, uttd von der Beschaffenheit derer 

Adelichen Gühter hat, dem wird auch gar zu bekannt seyn, daß die Leib-
eigenschafft und Dienstbahrkeit schon von den ältesten Zeiteil her, hiesilbst 
eingesühret mW im Schwange gewesen i Die großen Kriege und Ver-
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heerungen zwischen den Ecksen, lVcnäen, und benachbarten Mlckertt, 
und da überhande die KnechWafft das wenigste war, was die Ueberwuw 
denen zu erwarten hatten, mögen freylich zu diesem Gebrauch Anlaß und 
Gelegenheit gegeben haben. Indeßen ist auch schon zu den Zeiten des 
alten reKamcn«. diese KnechtschM bekannt und in Gebrauch gewesen 
und in hiesigen Landen hat gereits im i2ten Le-culo ft gar ein allgemeines 
Landes-Geseh solche gerechtftrtiget, und den Unterschied zwischett dieseft 
3l»ven oder Leibeigenen, gegm andere freye Leute und Bonden, umstand 
lich dahin unter andern bestimmet, daß Sie uemtich nicht lui, sondern 
»licni luri8 sind, I h r Guht und Kinder Ihrem Herrn gehören, und, so 
lange die LeibeigenfthW wahret, zn keinen Bürgerlichen Geschafften und 
Bedienungen gezogen, ja gar wenn S ie ungehorsahmlich ausgetreten, 
von dem Guhts Herren lur« Oominii vin<zjciret werden können, L. G . 
Ordnung p. 4. i n . ; . §. 15. desfalß aufdie hiesige Lou üb. 1. c»^. 2 5 3 1 . 
in Klo,5a, ^2. ferner Üb. z. c«p. 2. ̂  p»Nim bezogm. 

Kie weßentlichstsn Folgen und Würckuögeü dieser Leibeigenschafft 
sind haubtsächlich ö W : daß dic Unterthanen Ibvem Guhts Herren 
in allen Stücken Gehorsahm leisten, nach deßcn Gutfinden die vorfaK 
lende Arbeit und ungsmeßene hm,d « und Spann' Dienste nevrtchteN/ 
ynd ohne deßen Wißen und Wil len keine Veränderung mit Ibren Pep 
sonen vornehmen, noch von dem Gut entfernen müßen; Gleich S ie 
denn auch, als ein perrmenz von dem rrscko unzertrennlich, ranqu«!» 
P2r, mit demselben veikauffet, und an einen jeden Sich verändernden 
Besitzer und Eygenthümer überlaßen werden. 

Wohingegen der Guhts > Herr dettenselben den benöthigten Unter-
halt verschaffen, und Sie nicht mit ungebührlichen Diensten und Leistun-
gen beschworen muß. 

Es M hiernach ei^n< jeden gar bald in die Augen, wie u n M 
trennlich die Pflichten der Guhts - Herrschafft und der Untertanen 
verknüpfft find; Denn da ohne die von letztem zu beschaffende Arbeit 
mit Hand - und Spann - Diensten, nach der hiesigen Landes Verfas-
simg, die. Wirthschafft, nicht geführet werden, noch bestehen kann, so ist 
dem Guhts s Herren gar zu sehr daran gelegen, daß die Untcrthanen zu 
solchen Diensten conlelviret, und mit Vieh und Pferden, welche Er I l > 
nen selbst geben muß, in Dienstbahrem Stande erhalten werden, weil 
Er sonsten von I h m n die nöthigeö Fuhren, Feld > und Hand - Arbeit 

Nicht 



nicht erhalten kann, vielmehr, wenn Vieh und Pferde durch übermäßige 
Dienste oder Futter Mangel ercpiren, Ihnen solche wieder verschaffen, 
aus seinem Beutel bezahlen, und Sie, wenn Sie verarmen, chne aw 
derMtige Beyhülsse Selbst unMhaltM und versorgen mu5 

§. 4. 
Diese, dem Herren Beklagten gar zu bekannte Verbindung, hat 

derselbe sich auch jederzeit zur Nichtschmir in seiner Land-WirthschM 
seyn laßen, und davon auAseiue Gchts Unter thä^ 
lichsten Nutzen zurück gebracht; 

Denn an statt bey seines Wohlsehligeft Herrn Kntseellal« Z-i? 
ten, insonderheit wie Er bey ftinem Alter die Wirthschaffi dieses grof 
sen Gühts zu bestreitell nicht vermögend, Landkündigtr waßen, aus 
Fa l l »und fr«n5po«irung vieler Tausend FaKden Holtz, der größte 
Thetl der Guhts Kevenü« gesuchet, dadurch die UMrihanett ^üiniret,det 
Ackerbau versäumet, das Land verwildert und dergestalt zurück gesehet 
worden, daß die Unterthanen nicht die Helffte an Korn zu Ihrer Noht« 
dürfft bauen, Noch Futter und Weyde zu Ihrem Vieh finden tönten, 
jo hat hingegen Herr Beklagter, wie E r zu dem Besitz des Guhts 8255 
äorir gekommen, den Verkauff des Holtzes fast gänhlich nbgestellet, 
And allen Fleiß auf den Bau seiner Guhts«und Unterthanett Fe5 
der gewand, "wodurch, nechst G O T T E S Seegen, der Kortt. und N is 
se Wachs sich dergestalt vermehret, daß Sie nicht Nur Korn und Fut-
ter hinlänglich gefunden, sondern von ersterem so gar wrkauffen, wit-
hin Ihre Umstände dadurch auf alle Weyße verbeßertt tonnen, wie 
denn Kläger?/ wenn Sie auch all solche vortheilhaffte Veränderungen 
zu verkennen die Dreistigkeit haben, dennoch dieses, weil es gar zu ficht-
bahr, zustehen MßeN, daß Sich Huefners unter Ihnen finden, die, 
welches offi R o m g l Frey Bonden vergeblich suchen, mit lcspcaivs 
16, 18 und mehr als 20 Stück Hörn Vteh versehen find; J a es hat 
des Herren Beklagten Güte gegen seine Unterthaneü Slch auch darin 
besonders erwiesen, daß Er Ihnen erst Ihre eigene Saat und Ernd-
te bestellen, und wenn es nöhtig dabch vom Hoffe Rlüftiren laßech 
bevor Er sich Ihrer Dienste zur Hoff Arbeit dedienen wollen. 

Wie aber dergleichen Vortheile und Verbeßemngen selten Cr-
kenntlichkeit und Zufriedenheit würcken, so haben auch Klägere, statt 
des Dancks, wichen Sie Ihtem Guhts . Herren schuldig, sich durch 
einige Bößartige aus Ihrem Mittet zum Ungehörsahm Und zur o?po. 
6rioa verschiedentlich hinreißen laßen, wie Sie dentt noch in »o. »763 
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mit einem großen ?loup auf den Hoff gedrungen, um den Herrn V v 
klagten zu nöthigen, daß Er jedem Ihrer Knechte 2 Rchlr. zum jähr« 
liehen Lohn zu Hülste zu geben sich ernähren sollte, wozu Er sich denn 
unter gewißer Beding« und ertheilter eydlichen Versicherung, daß Sie 
sich künffNg hm alles Zusammen Rottens, Meuterey und Ungehorsams 
enthalten wollen, entschloßen, auch diese 2 Rthlr. denen Wirthen 
jährlich als ein Geschenck gereichet hat. 

Gleich auch nachhero, wie von I h r f t Rsn ig l . tNajef i . die aus
serordentliche Steuer ausgeschrieben, und, daß ein jeder Unterthan, Knecht 
und vomcüic.. solche ex proprio erlegen sollte, ausdrücklich anbefoh
len, Herr Beklagter dennoch auch diese Last zur Erleichterung seiner 
Unterthanen bis hiezu übernommen hat, alles in der Abficht, damit 
E r bey aller Gelegenheit Ihre Umstände verbeßern, und durch Güte 
zum Gehorsahm und zur Beßerung lencken mögte 

§6. 

Doch wie die Bauern gesehen, daß die Knechte auf solche Ahrt 
etwas von Ihrem Herren erzwungen, so wollten Sie einen gleichen 
Versuch machen, und glaubten dazu die bequemste Zcit zu finden, als 
bey I h r o Rsn ig l . Majesi . jüngster Anweßenheit zu oorrorss', auch 
Herr Beklagter zu Bezeugung seiner allerumerthänigstett Devotion 
auf einige Zeit sich nach 3le5^iß begeben hatte, da dann bey solcher 
Abwesenheit vom Guht> sich einige Rädelsführer aufgeworffen, von ei« 
nem Hauße zum andern, und von einem Dorff zum andern gewand, 
Hueffner und Innsten durch Drohen und Ucberreden, zum complo« 
oder Selbst so genannte? Verbund, genöhtiget, darauf sich eivige 30. 
bis 4oMann starck eygenmächttg vom Hoffe und Ihrer Arbeit entfernet, 
nach 5 l « ^ ß gewand, und eine mit folgenden Beschwerden angefülle» 
te Vorstellung an I h r o Rön ig l Majes i . eingereichet: daß 

, . ) Herr Beklagter einige Husin in den Dörffern l.005, L»3^ostr. 
und l^orby, niedergeleget, und Sie dahero von Tage zu Tage 
die Hoff - Dienste mit z. zuweilen 4 Mann thun musten. 

2.) Er batte den Teich bey i^ooz. M den Mühten- Teich bkyLg5. 
äorA und in 1.003 Feld 128 Pflug Landes zu seinen oriu2rjuctt 
Nutzen genommen, weshalb die Wirthe, fast gleich den Knechten 
beständig die Hoff Dienste thun müssen. 

3.) müsten Sie das Brücken - Geld, wenn Sie mit Korn nach 
LcKc.rnför6« fahren, aus Ihrem Beutel mit I.ß. erlegen und 

4. Hätte Herr Beklagter Sie ohne Ursache Messen, und ins Ge-
fangniß legen lassen. 

r«»Qäo daß solches alle» abgestellet werden mögte. § 7. 



Der Geist der Meuterey und Wiedttspenstigkeit, hatte sich z«. 
gleich der Bemühter dieftr unruhigen Leute dergestalt bemeistert, daß Sie 
in großer Anzahl in 3le»viß einige Tage belieM geblieben, in der Mey-
nung, sogleich eine Rsn ig l Resolution zu Ihrem Vortheil zu erzwin-
gen, biß Sie endlich durch harte, dißeits erwürckte S t ra f f . Befthle> 
wieder nach Ihren Häußern und Arbeit Sich zurück« zu verfügm gench» 
tlgt worden. 

§ . 8 . 

M e aber Herr Besagter die vorbershrte seiner Unterchanen V o ^ 
stellung eommunwtt erhalten, und mit Venvundemng daraus ersehen, 
daß alle darin enthaltene Beschuldigungen und Befthwerdm, entweder 
«antz Falsch, oder auch unbegründet waren, vielmehr Herr Beklagter 
ftlchergestaltalsbeschehen,nach Eygenthums Rechten und Landes-Ge
brauch zu verfahren, ohne Wiederspruch berechtiget gewesen ß> hat E r 
sich in der dawieder eingereichten Gegen VorstetlutW, nnr dieses von 
I h r o Rsm'gl. Ma je f t . alleruntetthänigst erbeten, daß diese Sache, 
um Sich wieder so nngegründeteBeschuldigungen vor aller Welt zu recht
fertigen, an ein sogleich außerordentlich zu versamlendes Äc^tzsches Land- ! 
Gericht MförmllchenUntersuchungMglichKlägere dahin zur ordentlichen 
Iylage unb e^»c^nvrnricstn werden tnegtcn,7vc5chee denn auch per veere« 
«um cie»««lKil»um verfuget, und darauf <5««io «2 pun^o ^Nl«ton«» 
MMlu» von MHgem ausgebracht wo^en. 

§.9. 
Mee P » » M z zenss«lwsibu,> w i l l Herr Beklagter zur Vean» 

wott- und Widerlegung derer, «n ^ « i b « pro c«,eione angesshrten, 
«nt der ersten Klage 5<l ̂ eßism ^«jellutem^ in verschiedenen StKckez» 
gar nicht übereinkommenden e»«wm l.K«m. in möglichster Küche sih«5 
ten, und des Endes 

Ton», t«uv» >«suM 
und zwar zuforderst r»uo»W dttt t M d M D o r f ^ » » e » ) ^ M 
dergclegten Hufen, 

pro nu6a ^uZuäillimi In5orN«,'one in ^«Ko änzeiM, tv!e daß H t r t 
Beklagter, weil Er bey Antretung des Ouhts 82x<tor^ befunden, daß 
die in den Dorffe (Zammelby befindliche 12 Hufnere säst gänhlich e«. 
mm, und das dazu gehörige viele, jedoch an fich grösten KheilS schlecht 
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und sandigte Land, gehörig zu bearbeiten, zu bedüngen und mit N w 
hm zu gebrauchen nicht im Stande gewesen, sich zu Verbeßerung I H -
rer gar zu schlechten Umstände, entschließen müßcn, eine Veränderung 
in Ihrer Oeconomi« vorzunehmen, und 4. der schlechtesten Hueffen 
dergestalt niederzulegen, und eingehen zu laßen, daß Er das beste von 
solchem Korn - und Wiesen« Lande unter denen übrigen 8 HüfnerN. 
?ropoluvmrlich ausgttheilet, wodurch gesinnte Hueffnere gleich viel 
Koppeln, Wiesen und Wurthen erhatten, an statt sie vorhin ganh utt" 
gleiche Besitzungen gehabt; Gleich denn hiedurch die Hueffnere sich 
binnen kurhen dergestalt verbeßelt, daß S ie sowohl Ihre eigene, als 
die Ihnen obliegende Hoff Arbeit ohne Beschwerde verrichten, und selbst 
den grösten Nutzen davon ziehen können. Das übrige Land, welches 
das schlechteste und am weitesten entfernet gelegen, hat Herr Beklagter 
theils mit Daunen besäet, theils denen Mhtnern, Innften und geringen 
Leuten zur Weyde verstattet, so daß sich durch solche^csconomisthe Verän
derung, das ganhe Dorffbeglückt glsehen, und gegen Ihren Guhts-Her« 
ren dancknehmig erkannt, mithin auch aus solcher Ursache, an der, bey 
I h r f t R s m g l . Majest eingebrachten Klage gar keinen Theit ge-
nommenhat, biß es Sich durch dje Drohungen und unermüdete Vorstel
lungen der ersten Aufwiegtere, denenselben vor wenigen Tagen zu »6o> 
«iiren, auch wieder Willen entschließen müßen. 

Aus gleichen Ursachen hat Herr Beklagter auch in dem Dorffe 
t.00» eine solche Veränderung vorgenonunen, und uußer dev, schon vov 
seiner Zeit niedergelegten Hneffe, gleich Anfangs noch eine Hneffe nie« 
der gelegt, und das Land unter denen andern Hueffnern ausgetheileh 
nachhero aber, wie vor einigen Jahren, in den Blattern und einer hitzigen 
Krcmckhcit, verschiedene Hueffner binnen kurher Zeit gestorben, und Herr 
Beklagter solche Hueffen mit guten Wirthen nicht wieder besehen kön
nen, hat Er 2 Hueffen im Dorffe l.oos> und eine Huesse im Dorffe Nor« 
l>x Selbst i n XciinlNlKralion zu nehmm Sich entschließen müßen, biß 
und so lange Herr Beklagter Gelegenheit finden wird, gute Haußhälte-
rische Wirthe wieder darauf sitzen zu laßen, zu dem Ende Er denn die 
H ä W r und GeMlden, an statt wie sonst gewöhnlich abzubrechen, theils 
gantz neu erbauet, theils erforderlich repzriret und theils frembde Leute 
vom Hoffe darin gesetzet hat, welchedie Arbeit und Ausseht besorgen 
lnüßeNl wie venu zu dem Ende Herr Beklagter eine grosse Anzahl Pfer-
de, mehr als vorhin auf seinem Guhte hält, welche die dabey benohttgte 
Feld Arbeit verrichten, und wo, oder wann es erforderlich, seinen Unter-
thanen zu Hillffe kommen, so daß ein jeder den großen Vortheil der Un
tertanen daran? handgreiflich erkennen tan. A n statt nun, daß die übri-
ge Hueffime Sich dabey über die geringste mehrere Arbeit und Hoff-
AMste M Fug beschwehren können, ist Ihnen vielmehr, nach »es Her-

ren 



ren Beklagten Absicht, diese groKundwdie Augen leuchtende Verbe-
ßerung zugewachsen, daß Sie itzo die Graßung und Wende allein genie
ßen, welche vorhin unter mehreren, iht vom Hoffe ^ m i i M r i m n und re. 
cheQwe niedergelegten Hueffen vtrtheiler gewesen, und es können nun-
mehro auch Innsten und geringm Leute einige Kühe hatten, und dafür 
Futter und Wende finden, welche vorhin auch vor theure Bezahlung-
nicht zu erhalten gewesen. 

Dieses sind ungefehr diejenige kurh gefaste Ursachen, welche den 
Herrn Beklagten zu obiger, mit den Huefen vorgenomlnenen Verän
derung nicht nur bewogen, sondern auch genöthiget, und wobey seine 
Unterthanen, seit der Zeit Er das Guht LZxclorir besessen, eine solche 
Verbeßerung gefunden haben, daß sie nun durch sttche woonomisth 
Einrichtung und durch des Herrn Beklagten Nachsicht nnd äMNeucc> 
Sich in^solchen gesegneten Umständen befinden, als man nur irgend 
von Guhts Unterthanen erwarten kann, indem Sie, an statt Sie vor
hin verschiedentlich mit Kühen und Pftrden die Pflug - und Feld - Ar» 
Veit verrichten Müßen, gegenwärtig mit den benöhtigtett guten Pfer
den, und zugleich mit so vielen Kühen und Jung Vieh versehen sind, 
als an vielen Ohrien Konigl. frcye Unterthanen nicht cmsweyßen köw 
nen, wie denn kein einziger derer Klügere bey aller jetzt übertriebenen 
Fpechhe.it, abzuläugnen unternehmen wird, daß Herr Beklagter bey 
dem auch Sie betroffenen Vieh- Sterben, einen jeden unter Ihnen erst 
mit der benichigten Milch, und nachhero mit Kühen aus seiner eigenen 
Hollanderey versorget, und den Verlust wieder ersetzet habe. 

§ . 1 5 . 

Jedoch, durch dieses alles, suchet Herr Beklagter nicht etwa das 
wieder I h n eingeklagte 5,6uN. derer von I h m rechv«. niedergelegten 
und «äminickitten Hueffen zu entschuldigen, sondern es ist nur zum 
hichstgefälligen Unterricht dieses ^uzuNiMmi geschehen, und um der 
unpartheyschen vernünfftigen Welt zu zeigen, daß Er als ein rechter 
Land Wir th, zu Beobachtung des Guhts und der Unterthanen Beste? 
nohtwendig solchergestalt verfahren müßen, vielmehr w i l l Herr Beklag« 
ter auch vortho zeigen, daß Er diese wconomische Cinricht- und Ver-
Hnderung, ohne seiner Unterthanen Widerspruch oder Einstimmung, 
ja auch ohne ällegirung aller andern Gründe, vorzunehmen, unstreitig 
und zu jederzeit berechtiget gewesen, nnd zwar 

t ) daher, weil der Guhts Herr der M in ige wahre Herr und 
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Eygenthümer aller dazu gehörigen sowohl Hof f -a ls Untertbcmm Fss. 
der, Haußcr, ja von dem Vieh Selbsten ist, I h m alles dieses ohne Ke> 
KriHion gehöret, auch a H (^onrriburionez Lc Onera orliingria Le exrrg« 
orcilN2ll2 davon abhalten muß, folglich damit nach Eygenthums Recht 
auch handeln, schalten und walten muß, wie es I h m allein gefällig, 
gut oder nützlich scheinet. 

Ein jeder, und der geringste Eygenthümer hat 

2.) eine solche Befugniß, und nie zu befürchten, daß I h m darun
ter einige Behinderung oder Widerspruch gemacht werde, und es wür
de dahero so hart als dem public«, nachtheilig seyn, wenn der Besitzer 
eines großen Adelichen Guhts, hierunter ckrerior« conckliomt. seyn, 
und entweder von dem Wiederspruch seiner Unterthanen, oder des^Richters 
erst erwarten sollte, obi und welchergestalt I h m mit diesen seinen Hoff« 
oder Unterthanen* Feldern, zu verfahren oder Veränderungen vorzuneh
men verstattet sehn mögte; B i ß noch hat 

;.) kein Unterthan sich dergleichen Wiederspruch anzumaßen die 
Dreistigkeit gehabt, und noch weniger hat ein Richter oder Landes - Ge
setz darunter eine Hinder- oder Emschranckung zu machen bequehm ge. 
fluiden, weil es mit denen GMnthums-Rechten Nichtbestehen, und die 
natürliche Begriffe und Freyheit 6cNru.ren würde; Es hat daher 

4.) der allgemeine Landes Gebrauch dergleichen Unternehmung 
«md Freyheit wegen NtederlegüNH der Hmssen, schon seit verschiedenen 
SeeuliB vielfältig bestätiget, indem sehr wenige Adellche Gühter in hie
sigen Fürstenthümern verhanden, bey welchen nicht nur, wie notorisch, 
verschiedene Hueffen, sondern so gar gantze Dörfler, nieder * und die Län-
dereyen zu dem Hoff-Felde geleget worden; Selbst die vormahlige 
höchste Landes Herrschajft hat 

5.) dergleichen Niederlegnng veranstaltet, und es ist das txe»pel 
mlter andern von dem vormahls Herrschafftlichen Guhte vol lere, wo-
bcy ein ganhes Dorff, e leMup genannt, niedergelegtt und zum Hoffe 
gezogen worden, vor aller Welt Augen; wie denn auch des Gottseli« 
gen R s m s « c n k i 5 r i z x t l v . Majestät Glorwürdigsten An-
denckens, bey Verkauffung des Guhts Großen vroäe in ^nno 1633. 
an den Herren Graffen ?en«. dieses ausdrücklich dem KaufBr ie f t >n-
lerirm laßen, daß es dem Käuffer dieses Guhts, mit denen dazu ge
hörigen Hueffen nach Gutfinden zu verfahren, solche zu verkauffen, und 
5w. wüste, i.«. unbesetzt liegen zu laßen, ftey uud ungehindert erstattet 
ftyn sollte, als welche Freyheit, und daß die Leibeygene Unterthanen 
Oper« incleeerminar», leisten müßen, von eben dieftn Großen Lrocler Utt-
tetthanen, bey der in »0.1740. erwachsenen Landgericht. Verhandlung, 
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von Ihnen Selbst der Gnhts.Herr,'chMsrey und ungehindert zngestan. 
den worden, so daß es dahero 

6.) ein unerhörtes und strassbahres Uutemehmen ist, wenn Klage-
re, als Selbst eingestandene Leibeigene Unterthanen Ihrer Guhts Herr» 
schafft in derLandWirthschajftuud Einrichtung Ihres Guhts, wieder 
die Natur, wieder die Rechte des Eygenthums, und wieder den, per 8«cu. 
li» bekannten, nnd von der Landes Herrschaft genehmigten Landes»Ge, 
brauch, so gar gerichtlichen Wiederspruch und Hinderung in den Weg zu 
legm ßich unterstehen dnrffeu. Der Vorwand, daß 

?.) Klägere ssir diese niedergelegte Hueffen, voritzy die Arbeit mit 
Verrichten, nnd voritzo weit stärcker als vorhin zu Hoffe geben müßen, 
Ist theils ftlsch und unwahr, theils an sich nicht möglich, überbaubt 
aber unerheblich und unbegründet; Bey denen Adeltchen Gühtern muß 
ßm bekanntlich 

8 ) die Leibeigene Unterthanen alle Tags einen Knecht, Magd, I u n . 
ge nebst Pferd und Wagen nach Hoffe schicken, und die vorfallende Hof f 
Arbeit verrichten laßen, und die Hauß Wirche werden, nachdem es K y 
der Saat und Erndte die Witterung erfordert, or^ngucmen. z mahl in 
der Woche, zur Hoff-Arbeit mit genommen, mehrere Tage in der Wo
che, kan also der Guhts Herr unmöglich machen, und, mehr als was 
diese Leute, MmMicher Ahrt nach verrichten können, von Ihnen nicht 
verlangen , welches, wenn es auch möglich wäre, dem Herrw Beklag? 
ten einsten zu verlangen nie in den S inn gekommen, als wovon die guten 
Umstände der Klägers Selbst das beste Zcugniß geben: Hingegen ist e< 

9. bekannt, und mit Voigttn, Verwaltern und Bedienten des 
Guhts 3«x6o7^zu erweisen, das die Mterthanen, da S ie spät zu 
Hoffe kommen, und frühe wieder weg gehen, nicht dieHelffte derjeni
gen Arbeit thun, welche ftemde Leut?, die vor Geld arbeiten, wi l l ig 
M d ungenöthiget zu verrichten pfi'gen, es folgst also hon Selbst das 

10. Herr Beklagter sehr viele Arbeit vom Hoffe aus, durch die 
vielen nunmehr) in weit größerer Anzahl als zu seines Herrn änteoes. 
lor i , Zeiten angeschaffte Vau-Pferde, und durch sogenannte depue«r 
Leute, für baares Geld beschaffen liHen müße lvelches Klagere zum 
Theil selbst zu stehen, jedoch nur auf die Zeit des Graß . Mähen« 
dreist gnug, einsihräncken wollen. S o falsch nnd unwahr es also 

l t . ist, daß Klägers wegen derer niedergelegten oder vielmehr 
von Herrn Beklagten nur in za'mitMration genommenen Hueftn, meh. 
rere Hoff 'Arbeit verrichten, da es bekmnt, daß sie aufverfthiedenett 
benachbahrten Gühtern noch mehrere Dienste zu leisten haben, so un-



Möglich ist dieses auch, weil Sie ja alle Tage ohne das zu Hoffe z< 
kommen schuldig, und dißeits keine mehrere oder neue Hoff- Tage ge> 
wacht werden tonnen; Jedoch wenn 

l 2. KHo ltto nunHu,m conceclenäo « t u , solches brydes Wahl ödtp 

möglich wäre, so würden Klägere über eine Veränderung oder Ver
mehrung der Hoff-Arbeit sich zu beschwehren, dennoch keine Berech
t ig-und Begründung finden. 

Welcher fteyer, vor Geld arbeitender Dienst-Knecht tan 

. !3 3« seinem Herrn sagen, Ich w i l l nicht diese oder jene> 
Ober so viele Arbeit thun i oder, mein voriger Herr hat nicht so viele 
Arbeit verlanget, oder mich auf einen andern Fuß gehalten, gespey-
ftt oder getleydet. Ein jeder der mit solchen Einwendungen sich mel« 
den wollte, würde ja nur damit verlachet, in Gerichten aber nie sä-
miluret werden ; Wie w i l l denn 

l 4 ) ein Leibeigener Guhts - Unterthan, welcher alle bey dem Guht 
Vorfallende Hand» und Spann-Dienste zu leisten, und nach bekanntem 
3andes»Gebrauch ooera, in6«?ler«nin«r25 live linr oonluclcr live inconluerzrA 
zu pr»ftlren verbunden ist, sich unterwindcu zu murren, daß Er dieses 
oder jenes nicht verrichten wolle, weil Er es etwa vorher nicht gethan ha, 
be i Ein jeder Guhts Herr kau in der WirtKschaffr des Guhts, und der 
lazu benöhtigten HoffArbeit, eme Einricht- und Verändentng machen, 
welche I h m die beste zu seyn scheinet, und der GuhtS-Unterthan, muß so, 
wie ein jeder ftembder und fteyer Nomcttic. die Arbeit, welche von I h m 
gefordert wird, ohne Einrede und oppolnion leisten, nur muß die Mensch, 
lich« und Billigkeit nicht aus den Augen gesehet, und der Leibeigene so 
wenig als der fteye Knecht, mit ungebührlichen übermäßigen Diensten, 
welche Ihre Kräffce und die kloporcion der Hueffen c der Lündereyen 
übersteigen, nicht bebürdet werden ; Dieses ist 

,5.) der eintzige Fal l , wo dem Guhts Unterthan, Sich über sei
nen Guhts oder Dienst Heuen mit Fug zu beschweren, ve: stattet seyn 
muß; Die verschiedene in solchen Fällen, bey diesem Höchstprcyßlichcn 
LandGertcht, vorgefallene Untersuch- und Verhandlungen, haben auch 
dieses lediglich zum Vorwurffund Endzweck gehabt, und es sind die Ade
liche Guhts Unterthanen welche Sich, m in p^ len«, über neue oder meh
rere Dienste beschwöret, jedesmahl, durch die Land Gerichtl. Entschei
dungen unter andern in «nniz 174z. 1756. und 1765 damit zurück- und 
zu leistung der von Ihnen geforderten HoffArbeit, gehorjahmlich hinge-
wiesen, biß und so lange S ie nicht mit übermäßigen Diensten beschwe-
ret worden, welches jedoch 
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i6.) Klägere selbst nicht anfiihren, geschwiege jemchlen zu erwet-
ßen im Stande siyn werden, weil solches per Oecluö« in r ^ o , dem 
lncerelle des Guhts Herren Selbst gar zu uachtheilig seyn, und I h m 
allein der gröste Schade daraus erwachsen würde, in dem, wann den Un-
terthanm Pferde und Vieh fehlen, der Guhts^Herr solche wieder ver
schaffen, und wenn Sie die Dienste zu leisten nicht vermögend, solche 
Selbst vom Hoffe durch frembde Leute bestreiten zu laßen genöhtiget ist. 
Jedoch alles dieses ist 

17. abseilen des Herren Beklagten nur zum Überfluß angefüh-
ret, Er laßer, wie mit allen Vog/en, Schreibern und Verwaltern vom 
Guht zu crwcyßen, nicht nur ein großes Theil seiner Hoff-Arbeit durch 
ftine eigene Hoff Pferde und freye Leute verrichten, sondern mich durch 
dieselbe seinen Unterthanen bey Ihrer P f l u g - S a a t - und Erndte-Ar
beit »Mttiren so daß die Untcrthanen, welches wohl bey wenigen Güh-
tern erhöret, I h r Korn erst in die Erde gebracht haben müßen, bevor^ 
die SaatindenHoffKrppeln bestellet wird, wttcherHülffe Sie denn auch 
von I h n Knechten, Pferd und Wagen, die so lange von der Hoff? 
Arbeit ftey bleiben, zur Zeit der Erndte jederzeit versichert sind, alles 
aus der Ursache, weil das ln«r«lle der Guhts Herrschafft und Unter-
ehanen gar zu genau, ja unzertrennlich verknüpfst sind, und die glück-, 
liehen Folgen davon haben sich auch zum beyderseitigen Vortheil schon 
dabin aar zu mercklicb geäußert, daß die Unterthanen, an statt Sie in 
vcrigen Zeiten sich schon um Ostern, die Säcke vom Hoffe füllen las. 
sen müßen, iho nicht nur das gantze Jahr durch mit den benöthigten 
Korn verfthen, sondern so gar etwas zu verkauffen im Stande sind, 
lahero denn auch 

18. der Schmertz vor Herren Beklagten desto empfindlicher, und 
der offenbahre Lügen desto straffbahrer ist, da Klägere anfuhren, daß 
Sie den Sonntag zu Ihrer Arbeit anwenden, und Ihre Felder unbe-
bauet stehen müßen, wenn der benachbahrten Adelichen Unterthanen 
Felder bereits zugesäet nnd bestellet sind, vor welcher obigergestalt auf
gedeckten, nnd zu des Herrn Beklagten Verunglimpfung angcbrach. 
ten Unwahrheit und Verlänmdung, Klägere der verdienten schweren 
Straffe, als boßhaffie ungehorsame Unterthanen verhoffentlich nicht 
entgehen werden. 

Das bey diesem kslll, «nneKirte waum, von Lieferung der Säcke, 
für die niedergelegte Huffen, ist fehr thorigt und unerheblich, und ein 
Beweiß daß Klägere nichts hauptsächliches anzuführen haben; Es 
ist von je her der Gebrauch gewesen, daß wenn ein neuer Besitzer aus 
die Hueffe kommt, demselben 7. Stück neue Sacke vom Hoffe gelief, 
fert werden; Bey dieser Verfaßung hat Herr Beklagter es ebenfalls 



gckassen, und es können Klägere über die schwere oder doppelte Fuh. 
l ren, dergleichen bey des Herren Beklagten Zeiten wohl nicht vorgefal. 

leu, sich um so weniger besthehren, da Er itzo wegen der in groj^r An
zahl angesthajften mehrern Pferde, keine einhige Tonne Habern ver-
knuffen und rl2N5vo«irelt läßet, wie <oust bey seines Herreu ^nrecelloris 
Zeiten geschehen ist, folglich dieser Umstand so wenig erheblich als der 
geringsten Antwort wehrt ist, 

H. 12. 

2<l« ?2gu5 Iiioelli. 

daß nemlich Klägers, wenn S ie Fuhren nach rcKcrn55r<lo 
thun müßm, i ßl. Brückm-Geld erlegen, welcher Ihnen nicht 
wieder vergütet werde. 

ist gleich unerheblich, und kaum einer Antwort, geschwiege gerichtlichen 
Untersuchung wehrt. 

Herr Beklagter hat, so lange E r Besitzer von o«mo in zo Jahren, 
und von 5«6ortr in mehr als - o Jahren gewesen, dergleichen Brücken-
Geld weder entrichtet, noch gewust, daß die Adeliche Uckerthanen der-
gleichen zu entrichten verbunden z 

Wenn indeßen letzteres, den ungestandenen Fal l geseyr. ,eme vol» 
lige Richtigkeit hätte, so wird es doch jederzeit denen Klägern an aller 
Befugnis fehlen, solche wieder zurückzuverlangen, da Sie bey einer jeden 
Fuhre nach ecxernsorcie. und auch andern Ohrten, von Herrn Beklag
ten nicht etwa . ßl. sondern gewiß 3 biß 4 ßl., folglich weit mehr erhat
ten, als S ie an Brücken-Geld entrichten; N2be§ igirur yuo6 p«i«. 
und noch ein mehreres, und Herr Beklagter wird bey solcher jetzt 
verspührten Undanckbahrkeit, die bisherige Freygebigkeit darnach ein
zurichten bedacht seyn. 

§ . 13. 

zriu» VaNu» t.ibelli 

hat den Mühlen Teich bey V^äorss und den neuen Teich 
bey i-oole, und die darin von Klägern prtrteuciitte Nachwev« 
de zum Vorwurff. 

Es ist aber unbegreiflich, wie dieselbe diesen?aM,m zu einer ordentli-
chen Klage zu o.uz»likciren fich ermächttgen dürffen. Es wird von Herrn 
Beklagten völlig zugestanden, daß E r nicht nur diese bepde, sondern noch 

verschle-



. verschiedene mehrere Teiche, wie Er solche bey Antritt des Guhts we
gen der bekanntlich, des vielen Holtz Hauens halber, gäutzlich ncZlixir-
te/wahren Wirthschalft, mit Schilff und Modde zugewachsen und be
deckt, folglich fast unbrauchbahr gefunden, wieder ausgraben, das Waßer 
ableiten, nnd theils zu Fisch Teichen, theils zu Wieße Wachs 2?«ren und 
in brauchbahren Stand setzen laßen; Hiezu hat Herr Beklagter wohl 
unstreitig die gröstsBchlMß gehabt: Er ist per 5upr2clccluH2, der alleini
ge Herr und Eygenthnmer dieser Teiche, so wie des ganhen Guhts, und 
kan solche ohne den geringsten Wiedersiiruch stiller Unterthanen, eingra
ben, mit Fjschm besetzen, auf andere Ahrt gebrauchen, verhauren, ver
kaufen und sich zu Nutze machen, wie Er es selbst am bequehmsten und 
nützlichsten finden wird. Welche Befugniße aber können die Guhts ' Un
terthanen haben, Ihrem Guhts-Herrn dergleichen «conomisiße Einricht-
und Veränderung streitig zu machen, da letzterer so gar diejenige Stücke 
und Ländereyen, welche die Unterthanen würcktich in Gebrauch gehabt, 
Ihnen allgantz, oder zum Theil wieder zu nehmen, und zum andern Ge
brauch zu bestimmen, jede Stunde und Augenblick befugt ist, nur daß so
dann auch die bisherigeDienste darnach proporlionirt werden, und es wür
den gewiß die Adelichen Gühter das haubtjachliche vonIhrem Wehrt und 
Vorzügen eingebüßet haben, wenn der Unterthan sich seines Herrn nuh-
bahrer Veränderung entgegen zustellen, und I h n fo gar deshalb, wie itzo 
geschieht, vor Gericht zu ziehen, freye Hände finden sollte? Die un-2 Ovmi-
nii. das Recht des Herren über das Gubt, und alle dazu gehörige Unter
thanen, denen nicht das geringste v on dem Lande, oder stnst, stndern alles 
dieses dem Guhts Herren alleine, zustehet, können solches zu keiner Zeit 
verstatten; DerGuh'sHerr kau bey seinem Guht, von denen Unterthanen 
die Dienste und Lasten fordern, verändern und auflegen, so wie Er es gut 
und nöhtig findet, wenn sie nur nicht mit übermäßigen Diensten, welche 
Ih re Kräffte übersteigen, beleget werden, welches aber gegenseitig nicht 
einst angeführet, geschweige von einem vernünfftigen Guhts-Herren je« 
mahlen zn vermuhten ist, indem Er, wenn E r Ihnen nicht hinlängliche 
Weyde und Träncke vor Vieh und Pferde, welches Sie in Koc ?2liu pro 
srßUlncnn anführen, auslegen und laßen wollte, so dann selbst den ersten 
Schaden davon empfinden, den Abgang der Dienste bald verspühren, und 
den Verlust des Viehes aus seinem Beutel zu ersetzen geuöhtiget seyn 
würde. 

Von eben solcher nichtigen und verwerflichen Vesihajftnheit ist 

4tU5 ?2ÜU«z 

Das mehr verlangte Holtz zu Felgen, Stellen, Deichsel und 
Specken, oder das sogenannte Rade Holtz betreffend. 

Denn es kann wobt nichts lacherlicher seyn, als wenn ein Unterthan 
3> ftp 



seinen Guhts Herren besprechen w i l l , daß Cr I h m mehr Holtz, als E r 
kriegt, zu Rade Holtz ausweyßen solle; wo ist wohl ein Gesetz oder eZ2-
.er Landes Gebrauch, in diesem Stück, auf den Adelichen Gühtern ver-
Händen, oder möglich einzuführen; Ein jeder Guhts Herr muß darin 
nach Beschaffenheit des Erdreichs, der Arbeit, der vielen und wenigen 
Fuhren, und nach r i - o p o « ^ des vorrähtigen Holhes, vernünffiiger Wey-
se,Ziel undMaaß ezu se )en, und es so einzurichten wissen,daß derUnterthan 
damit auskommen, und den Abgang zum Pf lug * und Wagen - Geräht 
ersetzen kann, iveil bey deren Entstehung der Pf ing zu Hauße bleiben, der 
Korn 5r2n 5porc cclNrcn, derBauer stb sodann am testen dabey befinden, 
der Guhts Herr aber allein, so wie in allen solchen Fallen, den Verlust 
und Schaden davon verspühren würde, so daß von einem vernünfftigen 
Mann, darunter eine ungelMrliche Sparsahmkeit unmöglich zuvermu-
then, eine deshalb von den Bauern anzustellende Klage aber, niemahlen 
zu verstatten seyn kan. 

Es kan indessen seyn, daß es bey des Herrn Beklagten VorwesersZei-
ten, da das Holtz in Uberfiuß und mit deßen Verkauf, ein großer Handel 
getrieben ward, mit Auetbcylung des Rade Hcltzes etwas überflüßiger 
hergegangen, und solches auch bey Verfahrung einiger Tausend Fahden 
Holtz, wohl nohtweudig gewesen; Diese leyde Ursachen «Mren aber 
iho, und dezmach ermangelt Herr Beklagter nicht, statt der vorhin denen 
Unterthanen ausgewichenen ganhen Baume, welches jederzeit viele Un
gleichheit, Murren und Unzufriedenheit verursachet, allen umerlyanen ne 
benöhtigten Holtz«Lorcen hauen und liefern zu laßen. 

E in jeder, welcher eine Huefe zu 52x6orif antritt, erhält außer ei
nem gantz neuen, noch; andere brauchbahreWagens,und sodann jährlich das 
benöhtigte Holtz zu 2 neuen Pflügen, wie auch was von Eichen und El« 
lern Holtz zu Deichseln, Wagenleitern, Speichen, Wieß Bäumen und 
sonsten erforderlich ist; nechst dem wird ihm auch noch an Fcuern 'Bret
tern, und Latten so viel ein jeder unr gebrauchet, eingeliefert, so bald man 
nur aus seiner Aufführung undWirthschafft versichert ist, daß es nicht ver-
kauffet oder sonst vernachlaßiget wird, so daß daherKlägere mit dem, waß 
Sie anHolh gebrauchen, überflüßig versorget, überhaubt aber Norwegen, 
wieder Ihren Guhts Herren eine gerichtliche Klage zu erheben, niemah-
len öc nullo relgcöiu berechtiget sind. 

§ - 15. 
Zu dem 5ten und letztem k2liu. soll endlich dieses Gelegenheit geben, 

daß Herr Beklagter von seinem Guht Oamp, Korn und Fische nach 
82x^01^ bringen laßen, welches Klägere sodann weiter crautoorcilen 
müsten, wozu Sie sich nicht verbunden erachten. 

Allein wer begreiffi nicht, bey dem ersten Anblick, daß es mit den vorerge
henden 



henden, ein Umh unechebWes M d stmfbahres Unterfau^m sey,bWlHm. 
Beklagten iudetn Gebrauch seines G u l M , V o M M A N d Wiederspruch 
im Wege logen zu wollen i Herr Beklagter bat zwey an einander bele
gene G WerD^Mp mzd T ^ s e A und hat also die BcHuehmlichkeit, dasje
nige, wovoliaufdem einen GuhteMmigel ist, durch den Ueberfluß des 
andern m Ersetzen; wou Fischen und Speck wird zmveilen Don Oamp nach 
32XliatM. und weiter Mch Nc^lM^0r<lc ^twas weniges verfahren 4 Hü l -
gegen haben die D2mperUuterthanen das scl wehre Holtz, wovon die meh-
resten saxclol-ilcrBauer- uud andereHaußer erbauet silw, dahin «2N5oor-
tlrenmußeu« 

Wie dürffen aber darüber Klägere murren, und sich in den S inn Vom-
men laßen, Sich darüber zu beschwehren; Klägere mnßm per ^piu« H . 
»Ü2, oper25 lnclcc^lt»in3r2« verrichteMmdMe Tagenut P f t rd mW Wa
gen nach Hoffe kommen, der GubtsHerr kan Sie alft mit Ihren Wa
gens bmseuden und gebrauchen wie und wohin E r wich vb S ie dieft oder 
jene Wahrm c^u^or^l-en, mußdem Uutertban gleich viel styu, und ob 
der GulMHerr zu seinem Vergnügen viele GeselWafft und viele Pftrds 
halten, folglich viclmHabernkauffen, nachstiuem Guht bringen, mW täg
lich gute Freunde durch stine Unteckhanen holen laßen wollte muß denen« 
stlben sehr gleichgültig seyn; wicwohl auch dasjenige, waß etwa von 
Vamp über ̂ Ix6c>rK', und von diesem nach jenem Guhtrr2N5p«rriM wird, 
eine solche Klemigkeitist, daß Sich Klägere ents hen würden, davon et« 
was zu berühren, ivenu Sie ^ ch nicht, bey Etmangelunz wlchttMrsr 
Beschwerden, nur bey solchcn Dingm anshaltm müsnn, welche Sich oh
ne Antwort von selbst wiederlegm, und wodurch Klagen nur ihre ver̂  
dien te Bestraffung, wegen einer so imbegnmdet ivledcr Ihren Guhts-
Herren r̂hob^nen Klage, desto mchr häuffcn nnd bestimme« wcrdm. 

Zum Beweiß deßen, w i l l Herr Beklagter S'ch anfden Innbalt der-
leniqen erstem Vorstellung beziehen, welche Klägere an I h r o Rönlg l . 
Nlajest immccil2rc, bey Der« allerhöchsten Anweßenheit zu <5<3U()lH 
eillzureichen Sich erfrechet haben, als worin S ie Ihre Hauptsächliche Be
schwerden darin gcsttzets daß 

1.) Hevr Beklagter Ihnen 128 Pflug Landes aus dem Cooler Dorffs 
Felde heraus - und zu seinem^«vniveu Nutzen eingenommen ha
be, und daß 

2.) Herr Beklagter seine Unterthanen h a r t Satiren, und mit 
Schließen und Gefangniß -Straffe, belege. 

Diese Vorwürffe werden einem Jeden, zu des Herrn Beklagten 
Nachtheil, sehr in die Augen fallen, weil nichts mehr als Härte und Un-
gerechtigkeit verabscheuet werden; allein so wichtig diese Beschuldigungen 
scheinen, so wenig sind solche begründet, und jo offeubahr unwahr, müßen 
Sie sich, zur jenseitigen Bescham-und Bestraffung, aller Welt darlegen, 
in dem Klägere Selbst diese Pöste gäntzlich haben verlausten müßen, und 
nicht wagen dürffen, Ihre gerichtliche Klage darauf zu richten, wodurch 
Sie sich allein der grösten Ahndung nnd Straffe schuldig gemacht. 

§. 17-
So unbillig und unverantwortlich es nun auch ist, wenn der Guhts-

Herr seine Unterthanen mit unerträglichen Lasten belegen, und mit gar zu 
grosser Harte begegnen wil l , so ist es dennoch weit gefährlicher unzuläßi-
ger uud ungleich strafbarer, wenn Unterthanen sich wieder Ihren Guhts-

Her? 



Herren, und noch dazu ohne die geringste begründete Ursache beschweren, 
emvören, und I h n vor Gericht ziehen wollen, well dieses wieder die von 
G V I 3 eingesetzte Ordnung streitet, Ruhe und öffentliche Sicherheit da
durch gestöhnt, und die Kette zerrißen wird, welche Guhts Herren und 
Unterthanen in der unzertrennlichen Verbindung halten muß. 

Alles dieses haben Klägere verübet, und sich zu Schulden kommen 
laßen; Sie haben die Verwegenheit gehabt, Sich bey I h r o A s m g l . 
tNajest. allerhöchster Anwesenheit in diesen Landen, Haussen weyße zu
sammen zu rotten, bey Nachts Zeit von einem Dorffe zum andern zu ge
hen, die Dorffs-Einwohnere, durch Drohen von Schlagen und Mord, zur 
»llo^ürung zu zwingen, und wie Sie es nennen, einen Verbund mit 
einander zumachen, auch solche Leute, als Kähtnere nnd Innsten, welche 
doch an dm eingelagten Pösten weder Vortheil noch Schaden haben kön
nen, mit Sich zu ziehen, damit Sie nur bey der großen Menge so viel 
ehender der Straffe, IhrerMeynung nach, entgehen mögten. I n solcher 
Verstärckung haben Klägerein einem i>oupp von etwa 40. Personen das 
Guht32x6oril'und die gewöhnliche Dienste zu quiciren, Sich der aller
höchsten Person des Königs zu nähern, Ihren Guhts He ren durch eine 
mit nicht nur unbegründeten, sondern <ogar offenbahr falschen und erdich
teten, iho von Ihnen selbst rcnunciirten Beschuldigungen, angefullete 
Vorstellung, bey seinem attergnädigsten Landes Herren anzuschwärhen, 
nnd I h m die Hulde uud Gnade seines Königes, als das kostbahrste Ge-
schenck, wo möglich zu entziehen die Dreistigkeit gehabt, da doch Herr 
Beklagter als Gubrs Herr Sie jederzeit auf alle möglichste Weyße zu 
erleichtern gesucht, uud auch dadurch Ihre Umstaude gegen die vorige Zei
ten dergestalt verbeßert hat, daß Sie nicht n :r in guten Häußern wohnen, 
und mit vollein Beschlag, an N e b und Pferdcn, sondcrn verschiedene 
auch mit baaren Geldern wohl versden smd, so daß Sie es nuchdenVe-
sien anderer Guhts Unterthanen wenigstens gleich thun können. 

Ein solches verhastes Verfahren Leibeigener Unterthanen gegen 
Ihren Guhts Herren kan wohl unmöglich, insonderheit der üblen und 
gefährlichen Folgen halber, nngestrafft bleiben, und die öffentliche Ru« 
he und Sicherheit wird es nothwendig machen, daß Klägere wegen 
Ihrer unternommenen Empörung und Lügenhaften Beschuldigungen 
andern zum Erempel gebührend b st äffet, und dem Herrn Beklagten 
«ine hinlängliche öffentliche ^ c i ^ H i o n verschaffet werde. 

W e denn daher Herr Beklagter in Koc äuxustMmo luclicio dahin 
für Mcht zu erkennen und auszusprechen bittet, daß Er von der wieder 
I h n angestelten unbegründeten und unstatthafften Klage pure zu ent-
binden, Klägere aber, und zwar diejenige, welche Herr Beklagter bey 
gerichtlicher Untersuchung, als die Uhrheber und Rädelsführer ausfün-
dig machen wird, mit 2 Monatlicher Karren-Ttraffe zu belegen, oder 
auch allenfalß dem Herrn Beklagten dieserwegen seine 32113 kücnon, 
bey einen: darüber zu legenden Ding und Recht, zu suchen, per äenrenri. 
2m vorbehalten, sinn solle, und zwar unter Erstattung aller,Mrch diesen 
freventlichen eroccü', verursachten Kosten. 

Hierüber. 



Læs mere om projektet på:
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Om EOD-projektet

”eBooks on Demand” (EOD) – på dansk ”eBøger on De-
mand” – er et europæisk samarbejdsprojektet, der blev 
indledt i 2006. Det omfatter 14 national- og universitets-
biblioteker fra hele Europa og finansieringen sker bl.a. 
via EU. 

Projekt har gjort det muligt for brugere af Det Kongelige 
Bibliotek at bestille ældre bøger som eBøger på nettet 
via REX. På længere sigt vil brugere på denne måde få 
adgang til millioner af bøger på nettet fra europæiske 
biblioteker leveret i digital form som søgbare PDF-filer 
-såkaldte eBøger.


